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Neun und Zwanzigſter Jahrgang.
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Bekanntmachungen.
Nachſtehendes, im 16. Stück des Kreisblatts pro 1852 enthaltene Verbot:

„Der Fußweg über die Cröllwitzer Pfarrwieſe hinter dem dortigen Hirtenhauſe wird hierdurch bei 10 Sgr. Strafe
verboten, mit dem Bemerken, daß derſelbe mit Warnungstafeln verſehen werden wird.“

Merſeburg, den 15. Mai 1855. Der Königliche Landrath Weidlich.
Nachſtehende, im 20. Stück des Amtsblattes suh Nr. 333. erſchienene Bekanntmachung der Königl. Regierung:

Bekanntmachung
der Nachfriſt zum Umtauſch der präcludirten Königlich Preußiſchen Kaſſenanwei-

ſungen vom Jahre 1835 und Darlehnskaſſenſcheine vom Jahre 1848.
Nachdem durch das Geſetz vom 7. d. M. zum Umtauſch der in Gemäßheit des Geſetzes vom 19. Mai 1851 wegen

wird hierdurch republicirt.

Ausfertigung und Ausgabe neuer Kaſſenanweiſungen (Geſetzſammlung Seite 335.) präcludirten Kaſſenanweiſungen vom 2. Ja-

ſind, wird unbedingt kein Erſatz geleiſtet.

nuar 1835 und der Darlehnskaſſenſcheine vom 15. April 1848 eine Nachfriſt bis zum 1. Juli bewilligt worden iſt, werden alle
diejenigen, welche noch ſolche Kaſſenanweiſungen oder Darlehnskaſſenſcheine beſitzen, hierdurch aufgefordert, dieſe Papiere bis
ſpäteſtens den 30. Juni d. J. (da der 1. Juli auf einen Sonntag fällt) bei der Controlle der Staatspapiere hierſelbſt, Ora-
nienſtraße Nr. 92., oder bei den Regierungs-Hauptkaſſen oder den von Seiten der Königlichen Regierungen mit dem Umtauſch
beauftragten Specialkaſſen zum Umtauſch gegen neue Kaſſenanweiſungen vom Jahre 1851 einzureichen.

Präcludirte Kaſſenanweiſungen oder Darlehnskaſſenſcheine, welche den betreffenden Kaſſen mit den Poſten zum Um-
tauſch überſandt werden, werden nur dann zum Umtauſch angenommen, wenn ſie vor dem 2. Juli d. J. bei der betreffen-
den Kaſſe eingehen; für die ſpäter eingehenden auch wenn ſie vor dem 1. Juli e. der Poſtbehörde überliefert

Mit dem 2. Juli d. J. ſind alle alsdann nicht eingelieferte Kaſſenanweiſungen
vom Jahre 1835 und Darlehnskaſſenſcheine vom Jahre 1848 ungültig und alle Anſprüche aus denſelben an den Staat erloſchen.

IJn Zahlung bei den Königlichen Kaſſen dürfen aber die Kaſſenanweiſungen vom 2. Januar 1835 ſchon jetzt und die Dar-
lehnskaſſenſcheine vom Eintritt des für dieſelben auf den 15. d. M. beſtimmten Präcluſivtermins ab nicht mehr gegeben, noch
angenommen werden.

Zugleich werden hiermit diejenigen Jntereſſenten, welche nach dem 31. Januar d. J. Kaſſenanweiſungen vom Jahre
1835 bei der Controlle der Staatspapiere oder den Provinzial-Kreis- oder Lokalkaſſen zum Umtauſch eingereicht haben, aber nicht
zum Umtauſch derſelben verſtattet worden ſind und darüber Empfangsbeſcheinigungen oder abſchlägige Beſcheide von uns, der Con
trolle der Staatspapiere, oder den Königlichen Regierungen erhalten haben aufgefordert, den Geldbetrag derſelben in neuen
Kaſſenanweiſungen gegen Rückgabe des Empfangsſcheines oder beziehungsweiſe des Beſcheides, bei der Controlle der Staats
papiere oder der betreffenden Regierungs Hauptkaſſe in Empfang zu nehmen.

Berlin, den 11. Mai 1855.
Haupt- Verwaltung der Staatsſchulden.

Jndem wir vorſtehende Bekanntmachung der Königlichen Haupt Verwaltung der Staatsſchulden hierdurch veröffent-
lichen, bringen wir in Folge beſonderer Verfügung gedachter Behörde noch folgende Beſtimmungen zur allgemeinen Kenntniß:

Jn Folge des 2. des durch die Geſetzſammlung publicirten Geſetzes vom 7. d. Mts. dürfen die Kaſſenanweiſungen
vom Jahre 1835 und die Darlehnskaſſenſcheine von den öffentlichen Kaſſen nicht mehr als Zahlung, ſondern in unſe-
rem Verwaltungsbezirk nur von den nachſtehend dazu bezeichneten Kaſſen zum Umtauſch angenommen werden.

2) Mit dem Umtauſch der Kaſſenanweiſungen vom 2. Januar 1835 und der Darlehnskaſſenſcheine vom 15. April 1848 wer
den neben der hieſigen Regierungs Hauptkaſſe ſämmtliche Kreiskaſſen unſers Bezirks hiermit beauftragt.

Selbigen müſſen dieſe Papiere bis ſpäteſtens den 30. Juni d. J. (da der 1. Juli auf einen
Sonntag fällt) zum Umtauſch überreicht werden.

3) Die Kreiskaſſen werden veranlaßt, am 30. Juni d. J. Abends ihren etwaigen Vorrath an alten Kaſſenanweiſungen und
Darlehnskaſſenſcheinen aufzunehmen und ſolchen, getrennt von andern Zahlungsmitteln nebſt einer Declaration, welche
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die pflichtmäßige Verſicherung enthalten muß, daß dieſe Papiere bis einſchließlich den 30. Juni d. J. bei ſelbigen einge
gangen ſind, unfehlbar am nächſten Poſttage an die Regierungs -Hauptkaſſe hierſelbſt abzuliefern.

Sollten den Kreiskaſſen noch am Sonntag den 1. Juli e. alte Kaſſenanweiſungen oder Darlehnskaſſenſcheine durch gew
die Poſtanſtalten zum Umtauſch zugehen ſo ſind dieſe dem am vorhergegangenen Tage gefertigten Abſchluſſe noch rige
zuzuſetzen und an die hieſige Regierungs Hauptkaſſe mit abzuliefern.

Späteſtens bis zum 10. Juli d. J. müſſen alle Ablieferungen dieſer Art bei der Regierungs Hauptkaſſe eingegangen
ſein. Für ſpäter eingehende Ablieferungen wird kein Erſatz geleiſtet.

4) Die Regierungs Hauptkaſſe nimmt ebenfalls am Abende des 30. Juni d. J. ihren Beſtand in alten Kaſſenanweiſungen
und Darlehnskaſſenſcheinen auf. Jn Betreff der von Privatperſonen abgeſandten, erſt am 1, Juli durch die Poſten de 1
ihr eingehenden Papiere wird wie ad 3. bemerkt verfahren. Vom 2. Juli e. ab darf ſie ſolche Papiere gegen Erſatz.
leiſtung nur noch von den Königlichen Kreiskaſſen, inſofern dieſe pflichtmäßig verſichert haben, daß die Papiere bis zum
1. Juli zum Umtauſch bei ihnen eingegangen ſind, annehmen, jedoch auch von dieſen nur bis zum 10. Juli einſchließlich,
bis wohin alle Sendungen von den Kreiskaſſen eingegangen ſein müſſen.

5) Wenn nach Ablauf des Präcluſivtermins vom 1. Juli d. J. noch alte Kaſſenanweiſungen oder Darlehnskaſſenſcheine bei
den Kaſſen präſentirt werden ſo ſind ſolche nach F. 3. des Geſetzes vom 19. Mai 1851 als ungültig anzuhalten und
an uns zur weiteren Beförderung an die Königliche Hauptverwaltung der Staatsſchulden einzureichen. zu

6) Denjenigen Jntereſſenten, welche nach dem 31. Januar d. J. bis jetzt an die Regierungs Haupt oder eine Specialkaſſe Bu
oder an uns ſelbſt alte Kaſſenanweiſungen eingereicht haben, die nicht mehr zum Umtauſch verſtattet waren wird der
Geldbetrag derſelben gegen Rückgabe der. ertheilten Empfangsbeſcheinigung von der Regierungs Hauptkaſſe oder in deren an
Auftrage durch die betreffende Specialkaſſe gezahlt werden.

Wenn die Beſcheinigung nicht zurückgegeben werden kann oder nicht ertheilt iſt, ſo hat der Eigenthümer der betreffen
den Kaſſenanweiſung nach vorheriger Feſtſtellung ſeiner Legitimation eine Quittung auszuſtellen in welcher zugleich für h
den erſteren Fall die Empfangsbeſcheinigung für mortificirt erklärt, und die Verpflichtung übernommen werden muß, für
Anſprüche, welche darauf gegründet werden möchten, aufzukommen.

7) Den Ortsbehörden machen wir zur Pflicht, gegenwärtige Bekanntmachung auf zweckmäßige Weiſe zur Kenntniß ſämmtliche
Ortseinwohner zu bringen.

Merſeburg den 12. Mai 1855.

Königliche Regierung.bringe ich auch im Kreisblatte zur öffentlichen Kenntniß.
Merſeburg, den 21. Mai 1855. Der Königliche Landrath Weidlich.
Nach dem Reglement für die Land-Feuerſocietät des Herzogthums Sachſen vom 18. Februar 1838, 8. 11., ſoll Jeder,

welcher innerhalb des Bereichs genannter Societät gelegen und ſeine Gebäude anderswo, als bei dieſer verſichern läßt, oder
hat verſichern laſſen, verpflichtet ſein, ſolches mit Benennung der genommenen nur nach 16. zuläſſigen Verſicherungsſumme
binnen 14 Tagen bei 5 Thlr. Ordnungsſtrafe entweder unmittelbar oder durch Vermittelung der Ortsbehörde der Feuerſocietät
anzuzeigen und von dieſer ſoll in allen einzelnen Fällen wo ſie es nöthig findet, die Zuläſſigkeit der Verſicherung nach
9. 17. flg. geprüft werden.

Da dieſe Verordnung häufig unbeachtet gelaſſen zu ſein ſcheint, ſo hat der Herr General Director zur Abwendung
möglichen Schadens für die Beſitzer beſtimmt, daß dieſe Anzeige von den bereits bei einer Privat Anſtalt genommenen Ver-
ſicherungen noch binnen 14 Tagen rechtzeitig geſchehen kann.

Jch bringe dies mit dem Bemerken zur Kenntniß, daß die erforderlichen Anzeigen bei Vermeidung der angedrohten
Strafe bis ſpäteſtens

Mittwoch den 13. Juni e.
an mich einzureichen ſind.

Die Ortsrichter haben dieſe Verfügung den Gemeinden noch beſonders bekannt zu machen.
Merſeburg, den 23. Mai 1855. Der Kreis Feuerſocietäts Director, Landrath Weidlich. kanr

Freiwillige Subhaſtation. Diebſtahl und Belohnung. Jn der Nacht von
Königl. Kreisgericht Merſeburg, II. Abtheilung. 22. zum 23. Mai d. Js. ſind mittelſt Einbruchs auf dem

Erbtheilungshalber ſollen die zum Nachlaſſe der Wittwe Rittergute Zöſchen:
Johanne Louiſe Winkler zu Geißelröhlitz gehörigen 3 Speckſeiten, 2 Schinken, ungefähr 10 geräucherte Blut Kö
3 halben Viertellandes in der Flur Neumark kfol. 29. des Lan- würſte und ein großer leinener Drellſack, gezeichnet: J er
dungsHypothekenbuchs von Neumark, jetzt das Planſtück Nr. 43. „J. Schüler. 1849.“ No. 50.,
von 14 Morgen 132 Ruthen, gerichtlich taxirt 1168 Thlr. entwendet worden.
16 Sgr. 3 Pf., Jch bringe dies mit der Aufforderung zur öffentlichenam 22. Juni er. früh 11 Uhr, Kenntniß, zur Ermittelung der Thäter oder Herbeiſchaffung
in der Schenke zu Neumark vor Herrn Kreisrichter Esbach des Geſtohlenen dienende Umſtände mir oder der nächſten Ge
freiwillig ſubhaſtirt werden. Hypothekenſchein, Taxe und Be richts oder Polizeibehörde anzuzeigen, wobei ich bemerke, daß
dingungen können in unſerm Büreau IV. Zimmer Nr. 14., der Beſtohlene dem Entdecker des Thäters eine Belohnung von beſt

eingeſehen werden. 15 Thlr. zuſichert.S Merſeburg, den 25. Mai 1855.
Meine Wohnung iſt nicht mehr im Hauſe des Herrn Der Königl. Staatsanwalt. den

Wie erung ren e Man wer t Lavarer. Ein altes Pianoforte iſt billig zu verkaufen bei r
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Nothwendige Subhaſtation.
Die der verehelichten Chriſtiane Louiſe Rolle verwittwet

eweſenen Hartenſtein gebornen Grüner in Ockendorf gehö-
rigen Grundſtücke: t

A. das in dem Dorfe Ockendorf Folio 13. Hypothekenbuchs
über geſchloſſene Grundſtücke eingetragene Wohnhaus
ſammt Zubehör, Gaſthaus zum heitern Blick, taxirt
1080 Thlr. 10 Sgr.,

B. das Folio 2. Hypothekenbuchs der Flur Leuna eingetra-
gene walzende Grundſtück,

ein Garten Nr. 404 a. hinter dem Dorfe am Hauſe,
von 1 Acker 23 QRuthen,

C. ein durch die Separation hinzugelegtes Dreieck, ungefähr
4 Magdeburger Morgen enthaltend,

B. und C. taxirt 221 Thlr. 3 Sgr. 4 Pf.,

Bureau II. einzuſehenden Taxe, ſollen auf
den 7. Juli 1855, Vormittags 11 Uhr,

Merſeburg, den 6. März 1855.
Königliches Kreisgericht, II. Abtheilung.

Zwei eiſerne Achſen und vier dazu gehörige Räder ſind
billig zu verkaufen beim Sattlermeiſter Kloppe in der Gott-
hardtsſtraße.

Jch bin entſchloſſen, meinen ſehr ſolid gebauten

Auction.
Jm Auftrage des hieſigen Königl. Kreisgerichts ſollen

künftigen Sonnabend den 2. Juni e.
von Vormittags 9 Uhr an,

verſchiedene Nachlaß- und abgepfändete Effecten, als: Meubles,

Betten, Haus und Wirthſchaftsgeräthe, Kleidungsſtücke u. ſ. w.,
im Gaſthofe zum goldenen Arm hier öffentlich an den Meiſt-

bietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant,
verkauft werden.

Merſeburg, den 26. Mai 1855.
Gelbert, Civil-Supern.

Jn meinem Hauſe iſt die obere Etage zu vermiethen und
Auch iſt für 3 Pferde

Vogel, Schmiedemeiſter.

Lieitationstermin.
Der Neubau eines Stallgebäudes für die Schule zu

Kötzſchau ſoll dem Mindeſtfordernden überlaſſen werden.
Der Bietungstermin wird

Montag, den 4. Juni e. Nachm. 2 Uhr,
im daſigen Schenklokale abgehalten werden. Riß, Anſchlag
und Bedingungen können zuvor bei mir eingeſehen werden.

Der Ortspfarrer Pfeil.
Trockene Lehmziegel,

beſte Qualität, ſind fortwährend zu haben bei
Hohmuth an der Hall. Chauſſee.

Die Herren Landmeiſter hieſiger Schuhmacher Jnnung wer-
den erſucht, ſich nicht Montag den 11. Juni, ſondern Montag
en A. Juni, früh 9 Uhr, im hieſigen Jnnungslokale ein-

zufinden. Merſeburg, den 27. Mai 1855.
Krebs, Obermeiſter.

Stallung.

Violin- und Guitarre-Saiten,
ſowie Notenpapier in allen Sorten, bei

Guſtav Lots, Burgſtraße.

Jm Leonhardtſchen Local
S iſt das rühmlichſt bekannte Prenuſcherſche

59 h anatomiſche Muſeum täglich von Morgens
e 9 Uhr bis Abends 8 Uhr zu ſehen.

Thalern, gewährt gegen feſte, jede Nachzahlung
ausſchließende Prämien volle Entſchädigung binnen Mo-
natsfriſt nach deren Feſtſtellung für alle Feld- und Garten-
früchte, ſowie für Glasſcheiben.

Bei fünfjähriger Verſicherung findet eine beſondere
Prämien Rückgewähr ſtatt.

Nähere Auskunft unter Gratisbehändigung einfacher An
tragsformulare (Saatregiſter) ertheilt der unterzeichnete Agent
der Geſellſchaft.

Merſeburg im Mai 1855.
Pr. Secret. Nindfleiſch.

Vogelſchießen in Merſeburg.
Zum diesjährigen privilegirten großen Vogelſchießen, wel-

ches Sonntag den 10. Juni, Nachmittags 3 Uhr, im Bür-
gergarten beginnt und Montag fortgeſetzt wird, erlauben wir
uns zur gefälligen Theilnahme ein hieſiges wie auswärtiges
Publikum ganz ergebenſt einzuladen.

Das ſogenannte Probeſchießen auf den Stern findet Frei-
tag den 8. Juni, Nachmittags 1 Uhr, ſtatt.

Merſeburg den 28. Mai 1855.
Das Directorinum der privilegirten Vogel-

ſchützen- Geſellſchaft.
Zum Sternſchießen

in Oſtrau zu Kleinpfingſten, wobei Tanzmuſik ſtattfindet, ladet
ergebenſt ein Lehmann in Oſtrau.

Schneidermeiſter finden dauernde Beſchäftigung bei

M. Gottheil.
Ein junger Menſch der Luſt hat, die Steindruckerei zu

erlernen, wird geſucht in der lithographiſchen Anſtalt von W.
Wille, Gotthardtsſtraße Nr. 136.

Merſeburg den 24. Mai 1855.
Ein junger Menſch, womöglich von außerhalb, findet als

Lehrling ſofort Aufnahme in der Conditorei und Honigkuchen-
bäckerei von H. Serner, Gotthardtsſtraße Nr. 136.

Merſeburg, den 24. Mai 1855.
Am 2. Pfingſttage Mittags iſt ein Geſangbuch im Schloß-

garten oder auf dem Wege, über den Dom nach dem Gotthardts-
thore verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten,
daſſelbe gegen eine Belohnung in der Oberbreiteſtraße Nr. 423.
abzugeben.

Auf dem Wege von Tragarth nach der Gotthardtsſtraße
über die Burgſtraße iſt geſtern eine verſchlungene goldene Broche
mit Emaille verloren. Der ehrliche Finder erhält 1 Thlr. Be
lohnung. Abzugeben bei Herrn G. Lots in Merſeburg.



iſt am zweiten Feiertag im Riſchgarten abhanden gekommen.
Es wird gebeten, denſelben an den Künſtler Kühn im gold-
5 Löwen abzuliefern oder ihn über deſſen Verbleib. zu unter-
richten.

Jch warne hiermit Jedermann bei 1 Thaler Strafe an
dem Gotthardtsteiche, und zwar von der Funkenburg an bis
zum Zſcherbenſchen Anger und vom Waſſer bis an das Feld,
Gras zu holen, da ich daſſelbe gepachtet habe auch verſpreche
ich dem Belohnung, der mir derart Anzeige von ſolchen uner-
laubten Grasholer macht, daß ich den Thäter gerichtlich be-

langen kann. G. Pohl.
wer 7 S r e

„Jn einer Geſellſchaft, in welcher ſcherzhafte ſchwere arith-
metiſche Aufgaben geſtellt wurden, trat ich hinter einen gewiſſen
Turner“, erzählt Barnum in ſeiner Biographie, „und ſtellte
gravitätiſch nachfolgende Frage auf, indem ich der übrigen Ge-
ſellſchaft zublinzelte und auf ihn deutete. Angenommen, ſagte
ich, es iſt Jemand dreißig Jahre alt und hat ein Kind von
einem Jahre, ſo iſt er dreißig Mal älter als das Kind. Wenn
das Kind dreißig Jahre alt iſt, iſt der Vater ſechzig und daher
nur doppelt ſo alt wie das Kind. Wenn das Kind ſechzig
Jahre alt iſt, ſo iſt der Vater neunzig und deshalb nur ein
Drittheil älter als das Kind wenn das Kind neunzig iſt, ſo
iſt der Vater einhundertundzwanzig und folglich nur um ein
Viertel älter als das Kind. Sie ſehen alſo ein, Gentlemen,
daß das Kind dem Vater langſam, aber ſicher nachkommt, und,
da es unfehlbar fortfahren muß, ihm immer näher zu kommen,
ihn mit der Zeit einholen muß. Die Frage iſt nun, voraus-
geſetzt, daß ſie lange genug leben, wie alt wird der Vater ſein,
wenn ihn das Kind einholt und daſſelbe Alter erreicht wie er
Die ganze Geſellſchaft, mit Ausnahme Turners, begriff den
Scherz, und da ſie bemerkte, daß er auf ihn gemünzt war, ſo
fing ſie an zu rechnen. Nach kurzer Zeit ſagte Einer, daß es
zu lange dauern würde, es ſofort auszurechnen, obgleich es
klar ſei, daß der Fall eintreten werde, wenn beide Theile nur lange
genug lebten.“ „Jch glaube,“ antwortete ich, „es iſt nach neun-
hundertneunundneunzig Jahren aber ich habe es beinahe ver-
geſſen da es einige Jahre her iſt, ſeit ich es ausgerechnet
habe.“ Turner fand großes Jntereſſe an der Frage. Er ſagte:
„Jch habe es noch nie gehört und würde es nie geglaubt haben,
aber es iſt klar, daß es ſich ſo verhält, denn der Sohn kommt
dem Vater allmählich näher, und obgleich ich von der Arith-
metik nicht viel verſtehe, ſo iſt doch ſo viel gewiß, daß, wenn
man einem langſamen Pferde einen Vorſprung von fünf und
fünfzig Meilen giebt und ihm ein ſchnelleres nachlaufen läßt,
letzteres das langſame ſeiner Zeit einholen muß, wenn ſie nur
weit genug laufen! Da er jetzt unzweifelhaft überzeugt zu ſein
ſchien ſo bemerkte ein alter Herr gravitätiſch, daß er nichts
von Rechnen Exempeln verſtehe, aber daß der Gedanke, ein
Sohn könne ſo alt wie ſein Vater werden, ſo lange beide leb-
ten, Unſinn ſei, und daß er ein Dutzend Flaſchen Champagner
wetten wolle, daß die Sache unmöglich wäre. Turner, der
gern wettete, beſonders wenn er des Gewinnes ſicher war, ent-
gegnete, daß es ſonderbar erſcheine, aber daß es aus den eben
angegebenen Gründen wahr ſein müſſe, und nahm deshalb die
Wette an. Nachdem die Wette gehörig feſtgeſtellt und Schieds-
richter ernannt worden waren brach die ganze Geſellſchaft in
ein Gelächter aus und nach vielem Reden wurde Turner über-
zeugt, daß immer ein Unterſchied von dreißig Jahren zwiſchen
dem Sohne und dem Vater beſtehen müſſe, obgleich Erſterer
dem Letzteren näher kommen würde. Turner bezahlte den Cham-
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Ein kleiner ſchwarzer Pudel, auf der Bruſt weiß gefleckt,

entlaſſene, jetzige Handarbeiter Pfeilſchmidt mit Amalie Marianne Hühnel,

pagner, der ihm fünfundzwanzig Dollars koſtete, und es d

Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von C. Jurk (ſonſt Kobitzſch'ſchens Erben.)

Kirchennachrichten von Merſeburg.
Dom. Vaeat.
Stadt. Geboren: dem Bürger und Seifenſiedemſtr. Remmler ein

Sohn dem Maurer Götze ein Sohn dem Bürger und Zimmermann Grau
ein Sohn dem Bürger und Bäckermſtr. Fuchs ein Sohn. Geſtorben:
der Lohgerber H. Dietrich, im 38. J. am Nervenfieber der Haderſammler
Varnebaum, 59 J. 2 M. 2 W. alt, an Entkräftung der jüngſte Sohn des
Ziegeldeckergeſellen Langbein, 1 J. 1 M. 3 W. alt an Krämpfen eine
außerehel. Tochter, 3 M. 1 W. alt, an Krämpfen.

Neumarkt. Getrauet: der Regierungs-Kanzlei-Aſſiſtent Lange mit
Jgfr. F. A. Schäfer von hier. Geſtorben: der 2. Sohn des Kutſchers
Heſſelbarth, 3 J. 5 M. 2 W. alt, an Verzehrung.

Altenburg. Geboren: dem Königl. Reg. Secret. Aſſiſtenten Drovg
ein Sohn. Getrauet: der als Obergefreiter aus dem Militairdienſte

ne

ag auerte 2.einige Monate, ehe ich ihn überzeugen konnte, daß der Witz gut ſei.

Der Butterverbrauch iſt in England ſo beträchtlich,
daß man dem Bedarfe kaum nachkommen kann. Der Bedarf
der Stadt London mag durchſchnittlich wöchentlich für das Jn-
dividuum 1 Pfund, alſo jährlich 52 Pfund ſein. Wenn man ſhau
nun die Einwohnerzahl der Hauptſtadt mit Einrechnung der
entfernten Pfarreien, welche als Vorſtädte gelten, auf 2 Mil-
lionen anſchlägt, ſo iſt der jährliche Verbrauch für Alle 104 hange
Millionen Pfund oder 52,000 Tonnen dazu ſind noch 6000
Tonnen für die Schiffe zu zählen, was ein jährliches Conſumo bei V
von 58,000 Tonnen oder 116 Millionen Pfund Butter ergiebt,
Das Pfund zu Franc veranſchlagt, wird dafür die ungeheure u be
Summe von 116 Millionen Francs verausgabt. Die Quan
tität Butter, die man im Durchſchnitt jährlich von einer Melk-
kuh gewinnt, iſt 468 Pfund demnach müſſen 690,476 Kühe
für den Butterbedarf eingeſtellt ſein. Wenn dieſe Kühe in
doppelter Reihe aufgeſtellt würden und jede davon beiläufig Schie
eine Klafter Raum im Stande einnähme, ſo könnte der für eiche
ſie erbaute Stall in 129 Wegſtunden, alſo in einer Cntfernung be

nr a J abenetwa wie zwiſchen Paris und Bordeaux abgegangen werden. u n

Die Kunſt, Trüffeln zu pflanzen, die bisher verge
bens geſucht wurde, iſt von einem bemittelten Bewohner der
Stadt Carpentras in Frankreich endlich gefunden worden. Nach
vielen vergeblichen Verſuchen, fiel er darauf, daß zu dem Fort
kommen der Truüffel vielleicht die Nachbarſchaft des Baumespleun
einer Eichenart, um den herum ſie gewöhnlich ihren Standort wirt
hat, unentbehrlich ſei. Er pflanzte daher vor etwa acht Jahren hel
zuvörderſt die Eichen, die wohl gediehen, und vor Kurzem hatſrau
er unter dem Schatten derſelben nun auch Trüffeln gepflanzt,
die vortrefflich fortkommen und bereits eine reiche Ernte liefern. eg

Anagramm.
Wir Viere ſind ein mächtig großes Haus,
Es gehen viele Millionen ein und aus,
Wohl Tauſend, ſchätzt man, ſind zugleich darin N
Und dennoch komm' dirs ja nicht in den Sinn
Zu meinen, daß dies Haus das allergröſt';
Denn hat ſich einſt dein beſſer Theil vom Staub gelöſt,
Du findeſt ſicher dann viel größere heraus,
Verſchieden ſo wie hier iſt Elephant und Maus.
Nun laß die erſten Zwei vertauſchen ihre Stellen,
Sogleich erſcheint des Menſchen höchſte Macht,
Beweiſt ſie frei ſich wie des Meeres Wellen
Wird von Begeiſt'rung ſie auch angefacht. voll
Mit ihr allein ward wilder Aufruhr oft gebannt,
Mit ihr doch auch die ganze Welt verſetzt in Brand.
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